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FINANZ UND POLITIK

Von Gerold Bührer
Alt Nationalrat und
Präsident Economiesuisse

Die Bilateralen als massgeschneiderter
Weg der Schweiz haben bisher sämt-
liche Abstimmungshürden genommen.
Der bilaterale Weg hat sich aber auch
wirtschaftlich für unser Land ausbe-
zahlt. Dank dem damit verbundenen
Abbau von Hindernissen im Wirt-
schaftsverkehr mit der EU ist die
Attraktivität des Wirtschaftsstandortes
Schweiz gestärkt worden. Die Öffnung
und die damit verbundene Berechen-
barkeit der Beziehungen mit Brüssel
haben sich auf das Wachstum insge-
samt und insbesondere für die Direkt-
investitionen in unserem Land positiv
ausgewirkt. In Anbetracht der innen-
politischen Sensibilität ist im Rahmen
der Bilateralen I bei der Personenfrei-
zügigkeit nach dem Ablauf von sieben
Jahren die Möglichkeit eines fakultati-
ven Referendums eingeräumt worden.
Mit diesem Sicherheitsventil vor der
unbefristeten Verlängerung des Frei-
zügigkeitsabkommens konnten aufkei-
mende Ängste in Grenzen gehalten
werden.

Die mit einer siebenjährigen Über-
gangsfrist und einer anschliessenden
Schutzklausel versehene Personenfrei-

zügigkeit hat sich bewährt. Vor
allem im seit 2004 herrschen-
den Wirtschaftsaufschwung hat
die Personenfreizügigkeit bei
Fachkräften zu einer dringend
nötigen Entlastung auf dem Ar-
beitsmarkt geführt. Im Gegen-
satz zu den 60er und 70er Jah-
ren ist es gelungen, den Arbeits-
markt mit gut ausgebildeten
Beschäftigten zu alimentieren.
Diese boten auch bezüglich der
Integration keine Probleme.
Die Tatsache, dass beispiels-
weise die Kontingente der 2004
neu beigetretenen osteuropäi-
schen Länder bei weitem nicht
ausgenutzt worden sind, sollte
auch von den Skeptikern zur
Kenntnis genommen werden.

Ungeachtet dieser erwiese-
nermassen positiven Zusam-

menhänge wird die Personenfreizügig-
keit auf dem politischen Parkett nur all-
zu gerne hochgespielt. Es ist zwar das
legitime Recht in unserer direkten De-
mokratie, mittels des Referendums ei-
nen Beschluss in Frage zu stellen.
Wenn jedoch von tragenden Kräften
dieses Landes, und zwar rechts wie
links, diese Abstimmung ungeachtet
der nationalen Interessen zur Profilie-
rung missbraucht wird, ist Aufklärung
angesagt. 

Selbstverständlich bedarf jedes bi-
laterale Abkommen, so auch die Perso-
nenfreizügigkeit, einer eingehenden
Güterabwägung. Wenn die Fakten je-
doch eine derart klare Sprache spre-
chen, sollte nicht länger mit der Ver-
ängstigung gespielt werden.

Auch wer im Vorfeld allfälliger Re-
ferenden über die Fortsetzung und
Ausweitung der Personenfreizügigkeit
zusätzliche Einschränkungen auf dem
Arbeitsmarkt verlangt, leistet unserem
Land einen Bärendienst. Denn gerade
unsere liberale, flexible Arbeitsmarkt-
ordnung hat wesentlich zur eindrück-
lichen Steigerung der Beschäftigung
und zum Rückgang der Arbeitslosig-
keit beigetragen. Selbst wenn bei einem
Nein über die Fortführung der Perso-
nenfreizügigkeit seitens der Europäi-
schen Union nicht sofort die Guillotine

über die Bilateralen I fallen würde,
wäre der bewährte bilaterale Weg ganz
erheblich gefährdet oder zu Fall ge-
bracht. Daran kann niemand ein Inter-
esse haben. Es gibt nämlich auf abseh-
bare Zeit keine Alternative zu den bila-
teralen Verträgen. Wer aus kurzfristiger
politischer Profilierung heraus das
Thema der Personenfreizügigkeit hoch-
stilisiert, betreibt ein gefährliches
Spiel. Die Folgen wären nicht nur wirt-
schaftlich, sondern auch innen- und
aussenpolitisch gravierend. 

Innenpolitisch ist bei einem Nein
zur Personenfreizügigkeit ein erneuter
Grabenkampf um den weiteren Kurs in
der Europapolitik unausweichlich.
Und obwohl kaum davon auszugehen
ist, dass die Stimmberechtigten dies-
mal Ja zu einem Beitritt sagen würden,
wären während längerer Zeit Kräfte
gebunden und pragmatische Fort-
schritte an der bilateralen Front blok-
kiert. Die Signale der Verunsicherung
über die zukünftigen strategischen
Weichenstellungen dürften darüber
hinaus die Verlässlichkeit des Wirt-
schaftsstandortes Schweiz belasten. Es
kann kein Zweifel darüber bestehen,
dass die Ablehnung der Personenfrei-
zügigkeit zu erheblichen Verunsiche-
rungen und letztlich zu Wohlstandsein-
bussen führen würde.

Man kann es drehen und wenden
wie man will, die Bilateralen bleiben
der optimale Weg der Schweiz. Dazu
gehört auch die Personenfreizügigkeit.
Sie hat sich für unsere Volkswirtschaft
gelohnt. Der diskriminierungsfreie Zu-
tritt zu den Märkten der Europäischen
Union, verbunden mit den zusätzlichen
Handlungsspielräumen und der Wah-
rung der politischen Besonderheiten,
ist von unschätzbarem Wert. Anstatt
mit fadenscheinigen, ökonomisch nicht
haltbaren Argumenten diesen erfolg-
reichen Weg zu gefährden, tun wir gut
daran, die Kräfte auf die Wahrung der
schweizerischen Interessen im Rah-
men der Bilateralen zu konzentrieren.
Die Zustimmung zur Personenfreizü-
gigkeit ist dabei eine unerlässliche Vor-
aussetzung.
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Bewährte Bilaterale weiterführen




